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Desinfektion der Oberflächen von Aufzügen, Rolltreppen und 
automatischen Gebäudetüren  

 
Diese Leitlinie richtet sich an Eigentümer, Hausverwalter und andere Personen, die für die Desinfektion von 
KONE-Anlagen verantwortlich sind. 
 
Im Falle einer Epidemie kann es notwendig sein, Aufzugstasten, Aufzugs- und Rolltreppenhandläufe, 
Kabinenwände, Aufzugstüren, automatische Gebäudetüren oder andere Oberflächen von Anlagen zu 
desinfizieren, um die Ausbreitung eines Virus oder von Bakterien zu verhindern.  
 
Wenn eine Epidemie herrscht, folgen Sie bitte den Empfehlungen des öffentlichen Gesundheitswesens, des 
Epidemiekontrollzentrums und anderer zuständiger Stellen wie der Weltgesundheitsorganisation bei der 
Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel.  
 
Halten Sie sich bitte stets an die Anweisungen der zuständigen Behörde für die Durchführung der Desinfektion, 
die Bewertung des Risikoniveaus, die erforderliche persönliche Schutzausrüstung, die Schritte und das 
Vorgehen bei der Desinfektion und die Desinfektion der persönliche Schutzausrüstung nach dem Gebrauch.  
 
Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Desinfektionsmittel. Sorgen Sie während der 
Desinfektion für eine ausreichende Lüftung. Lassen Sie die Aufzugstüren offen. Stellen Sie sicher, dass bei der 
Verwendung von flüchtigen oder leicht entzündlichen Desinfektionsmitteln keine Zündquellen (z.B. Zigaretten) 
in der Nähe sind.  
 
Die Haltbarkeit der KONE-Materialien wurde mit Standard-Reinigungsmitteln getestet. Um eine Beschädigung 
der Oberflächen der Anlagen zu vermeiden, ist es wichtig, bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln 
Vorsicht walten zu lassen. Achten Sie darauf, dass das Desinfektionsmittel geeignet ist und die Menge des 
Desinfektionsmittels korrekt ist. Ethanol bis zu 75 % kann bei Edelstahl verwendet werden, ohne die Oberfläche 
zu beschädigen.  
 
Ultraviolettes Licht kann als Desinfektionsmittel verwendet werden, aber die Materialverträglichkeit, die 
Wirksamkeit bei Epidemien und die Methode der Anwendung müssen noch bestätigt werden.  
 
Wichtige Hinweise  
 
         - 
 
- Wenn Sie ein neues Reinigungsmittel verwenden, testen Sie es bitte zunächst an einer begrenzten  
   unauffälligen Stelle. Chemikalien reagieren mit Verzögerung, daher kann es sein, dass Schäden nur mit  
   Verzögerung sichtbar werden, abhängig von der Umgebung (Hitze, Feuchtigkeit etc.)  

- Besprühen Sie Oberflächen nicht mit Reinigungslösung, weil das Flecken auf der Oberfläche hinterlassen kann.   
   Die Lösung kann auch in die Tasten des Geräts eindringen und die Elektronik beschädigen. Beim Besprühen  
   kann es auch Spritzer geben, mit denen sich das Virus und die Bakterien verbreiten können.  

- Verwenden Sie keine Säuren, chlorhaltigen Wirkstoffe (wie Chlorwasserstoffsäure) oder Hypochlorsäure. Sie  
   verursachen auf Oberflächen aus Edelstahl dauerhafte Schäden.  

- Verwenden Sie niemals Mineralspiritus, Farbverdünner, Abbeizmittel oder andere Produkte auf Erdölbasis auf  
   Kunststoffteilen (z.B. Tasten oder Displays in Aufzügen).  
 
 
 
 
Wegen allgemeiner Hinweise zur Reinigung siehe das Nutzerhandbuch OM-01.01.006. OM-01.01.006-AP1 3 (3) (-) 
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Wichtiger Hinweis  
Dieses Dokument mit Richtlinien und Anweisungen und sein Inhalt (die „Gebrauchsanweisung“) sind nur zur Information gedacht. Die 
Gebrauchsanweisung enthält nicht alle relevanten Informationen in Bezug auf die Wartung der fraglichen Anlagen und die Installation oder 
den Austausch der mit ihnen verbundenen Bauteile (die „Arbeiten“). Personen, die sich mit den Arbeiten beschäftigen, müssen alle 
Anweisungen in Bezug auf die jeweiligen Einrichtungen beachten. Darüber hinaus müssen diese Personen qualifiziert und befugt sein, die 
Arbeiten auszuführen. Dazu müssen sie auch die gesetzlich vorgeschriebenen Lizenzen besitzen.  
Autorisierter Gebrauch - Lizenz  
KONE gewährt dem autorisierten Empfänger der Gebrauchsanweisung („Autorisierter Nutzer") eine begrenzte, widerrufliche Lizenz zum 
Besitz und zur Nutzung der Gebrauchsanweisung zum Zweck der Ausführung der Arbeiten („Lizenz"). Der Besitz oder die Verwendung der 
Gebrauchsanweisung in einer Weise, die nicht der erteilten Lizenz entspricht, ist streng verboten. Unter keinen Umständen ist es dem 
Autorisierten Nutzer gestattet, ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung von KONE die Gebrauchsanweisung zu 
kopieren, offenzulegen, zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Falls der Zweck, für den die Lizenz erteilt wurde, nicht mehr gegeben ist, 
muss der Autorisierte Nutzer die Gebrauchsanweisung entweder an KONE zurückgeben oder vernichten. Ein Verstoß gegen diesen Absatz 
kann zu rechtlichen Maßnahmen gegen den Autorisierten Nutzer führen.  
Verbotener Besitz oder Gebrauch durch Dritte  
Der Besitz, die Verwendung, das Kopieren, die Offenlegung, die Veröffentlichung oder die Verbreitung der Gebrauchsanweisung durch eine 
natürliche oder juristische Person, die kein Autorisierter Nutzer ist, ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung von 
KONE ist streng verboten („Verbotene Nutzung“). Verbotener Gebrauch führt zu rechtlichen Maßnahmen von KONE gegen Rechtsverletzer.  
Haftungsausschluss  
Die Gebrauchsanweisung enthält nicht alle notwendigen Informationen für die Durchführung der Arbeiten, und Sie dürfen sich bei der 
Durchführung der Arbeit nicht allein auf die Gebrauchsanweisung verlassen. Der Autorisierte Nutzer übernimmt alle Risiken, die mit der 
Verwendung der Gebrauchsanweisung und daraus, dass er sich auf deren Genauigkeit verlässt, verbunden sind. KONE lehnt jede Haftung 
für Verluste oder Schäden ab, insbesondere für indirekte oder Folgeschäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Gebrauchsanweisung oder der verbotenen Nutzung durch den Autorisierten Nutzer ergeben. KONE kann weder für typographische, 
sachliche oder andere Fehler oder Auslassungen in der Gebrauchsanweisung noch für die Auslegung oder Verwendung der 
Gebrauchsanweisung durch eine Partei haftbar gemacht werden.  
Garantieausschluss  
Die Gebrauchsanweisung wird im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Aussagen in der Gebrauchsanweisung sind nicht als ausdrückliche 
oder stillschweigende Garantie oder Bestimmung in Bezug auf ein Produkt, eine Spezifikation oder ein Verfahren, seine Marktgängigkeit 
oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Qualität oder als Änderung oder Darstellung der Bedingungen eines 
Kauf- oder anderen Vertrages auszulegen. Wenn sich der Autorisierte Nutzer auf diese Informationen verlässt, handelt er ausschließlich 
auf eigenes Risiko. KONE behält sich das Recht vor, das Produktdesign, die Spezifikationen und die Verfahren, die in der 
Gebrauchsanweisung wiedergegeben sind, jederzeit zu ändern, ohne dass es Sie oder eine andere Partei vorher benachrichtigen muss.  
Geschütztes, vertrauliches geistiges Eigentum  
Die Gebrauchsanweisung ist Eigentum der KONE Corporation, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer Tochterunternehmen („KONE"). 

Die Gebrauchsanweisung ist urheberrechtlich geschützt, vertraulich und enthält geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse von KONE. 

Die Gebrauchsanweisung ist durch internationale und nationale Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt, insbesondere 

durch das Urheberrecht. Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Marken und Produktnamen in der Gebrauchsanweisung 

Marken oder eingetragene Warenzeichen von KONE. Unbefugter Besitz, Verwendung, Kopieren, Offenlegung, Veröffentlichung oder 

Verbreitung der Gebrauchsanweisung verletzen die Rechte von KONE und führt zu rechtlichen Maßnahmen von KONE gegen 

Rechtsverletzer. 
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